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Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Frechen  

 
Einleitung des Einziehungsverfahrens 

für Flächen im Bereich entlang der 
Klostermauer in Frechen-Königsdorf 

 

Die Stadt Frechen beabsichtigt, dem 
Flurstück Gemarkung Königsdorf, Flur 39, 
Flurstück 4199 sowie verschiedenen 
Teilflächen aus dem Grundstück 
Gemarkung Königsdorf, Flur 39, Flurstück 
4200 gemäß § 7 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) die Eigenschaft 
einer öffentlichen Straße zu entziehen. 

Die Lage der betroffenen Flurstücke und  
der Flächen, deren Einziehung beab-
sichtigt ist,  ist in den beiliegenden Plänen 
(Anlagen 1 und 2) farbig gekennzeichnet.  

Das Flurstück 4199 gehörte ursprünglich 
zur Wegeparzelle und wurde bereits vor 
einigen Jahren veräußert. Bei den 
Teilflächen aus dem Flurstück 4200 
handelt sich um Grünflächen, die 
Bestandteil der Wegeparzelle sind und 
sich an die Gärten der angrenzenden 
Anlieger  anschließen.  

Die Flächen haben ihre Verkehrs-
bedeutung verloren. Die Teilflächen aus 
dem Flurstück 4200 stehen zur 
Verpachtung bzw. zur Veräußerung an.  

Die restliche Fläche des Grundstücks 
Gemarkung Königsdorf, Flur 39, Flurstück 
4200 bleibt weiterhin gewidmet.  

Der Ausschuss für Bau- und Vergabe-
angelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und 
Ordnung der Stadt Frechen hat in seiner 
Sitzung am 06.11.2012 zur Vorlagen-
nummer 502/15/2012 die Einleitung des 
Einziehungsverfahrens beschlossen. 

Durch die Einziehung verlieren die (Teil-) 
Flächen ihre Eigenschaft als öffentliche 
Straße. 

Die Absicht der Einziehung ist gemäß § 7 
Absatz 4 des StrWG NRW drei Monate vor 
der Einziehung ortsüblich bekanntzu-
machen, um Gelegenheit zu Einwen-
dungen zu geben. 

Pläne mit Kennzeichnung der betroffenen 
bzw. einzuziehenden Flächen werden in 
der Zeit  

vom  15. Nov.  bis   07. Dez.  2012 

in einem Schaukasten im Foyer des 
Rathauses, Johann-Schmitz-Platz 1-3, 
50226 Frechen während nachstehender 
Öffnungszeiten des Rathauses zur 
Einsichtnahme bereitgehalten: 

 
montags bis mittwochs 

von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

donnerstags 
von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
freitags 

von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 
 
 
Einwendungen gegen die Absicht der 
Einziehung können innerhalb von drei 
Monaten vom Tage dieser Bekannt-
machung an beim Bürgermeister der Stadt 
Frechen, Abteilung Vergaben, Steuern 
und Abgaben, Johann-Schmitz-Platz 1-3, 
50226 Frechen, schriftlich oder zur 
Niederschrift erklärt werden. 
 
 
 
Frechen, 12.11.2012 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Hans Willi Meier 
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Einziehung einer öffentlichen Fläche

Anlage 2 zu Vorlage 502/15/2012
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